
so wird das Ermittlungsverfahren durch den 
Staatsanwalt eingestellt und der Angeklagte 
im gerichtlichen Verfahren freigesprochen. 
Solche Entscheidungen bedeuten in jedem 
Falle die volle strafrechtliche Rehabilitie
rung.

Weiterhin hat die Präsumtion der Un
schuld entscheidende Konsequenzen für die 
Stellung des Beschuldigten und Angeklag
ten im Beweisführungsprozeß. So bestinimt 
§ 8 Abs. 2 eindeutig, daß Beschuldigte und 
Angeklagte das Recht haben, an der allsei
tigen und unvoreingenommenen Feststel
lung der Wahrheit mitzuwirken; sie können 
beispielsweise Beweisanträge stellen. Es ist 
jedoch absolut unzulässig, ihnen eine Be
weisführungspflicht aufzuerlegen.

Diesen Grundsatz betont das Oberste Ge
richt in seinem Urteil vom 11. 5. 1966. In 
diesem Verfahren ging es u. a. darum, fest
zustellen, ob der Angeklagte eine bestimmte 
Verantwortung im Rahmen des Arbeits
schutzes zu erfüllen hatte. Das Bezirksgericht 
hatte dies bejaht und die Einwände des An
geklagten deshalb zurückgewiesen, weil er 
keinerlei Beweis angetreten habe. „Diese 
Auffassung des Bezirksgerichts", heißt es im 
Urteil des Obersten Gerichts, „steht im 
Widerspruch zu den Beweisregeln des sozia
listischen Strafprozesses, wonach in jedem 

• Fall dem Angeklagten die ihm zur Last ge
legte Straftat nachgewiesen werden muß, 
nicht aber der Angeklagte die Pflicht hat zu 
beweisen, daß er das ihm angelastete Ver
brechen oder Vergehen nicht begangen 
hat."24 25

Aus der Präsumtion der Unschuld und dem 
Verbot, dem Beschuldigten und Angeklag
ten in irgendeiner Form die Beweisführungs
pflicht aufzuerlegen, folgt, daß im Ergebnis 
verbleibende Zweifel zugunsten des Be
schuldigten und Angeklagten wirken. Wenn 
in einem Verfahren bei Ausschöpfung aller 
zulässigen Erkenntnisquellen nicht geklärt 
werden kann, ob der Bürger schuldig oder 
unschuldig ist, muß (im Zweifel) eine Ent
scheidung zugunsten des Beschuldigten 
oder des Angeklagten getroffen werden (in 
dubio pro reo).

In seinem Urteil vom 12. 11. 1968 hat das 
Oberste Gericht folgenden prinzipiellen 
Rechtssatz aufgestellt: „Es verstößt gegen
den Grundsatz der unvoreingenommenen 
Beweisführung, wenn der gerichtlichen Ent
scheidung von mehreren möglichen Varian
ten ... die den Angeklagten am meisten be

lastende Variante zugrunde gelegt wird. In 
solchen Fällen muß zugunsten des Angeklag
ten von den ihn am wenigsten belastenden 
Varianten ausgegangen werden."26 
In seinem Urteil vom 2. 4. 1980 erklärte das 
Oberste Gericht erneut: „Sind alle zur Verfü
gung stehenden Beweismittel ausgeschöpft 
und bleiben dennoch Zweifel an der Schuld 
des Angeklagten, so ist zugunsten des Ange
klagten zu entscheiden."26 
In einem zugunsten des Angeklagten zu ent
scheidenden Zweifelsfall hat das Gericht 
diese Tatsache unmißverständlich zum Aus
druck zu bringen. Es hat in seiner Entschei
dung darzulegen, „daß sich die Anklage inso
weit nicht als begründet erwiesen hat und 
der Angeklagte deshalb freigesprochen wer
den mußte" bzw. daß die Beweisaufnahme 
ergeben hat, „daß die einzelne Handlung 
gegenüber Anklage und Eröffnungsbeschluß 
einen geringeren Umfang hat. oder nicht zu
gleich tateinheitlich mehrere Strafrechts
normen, sondern nur eine Strafrechtsnorm 
verletzt"27.

Die Präsumtion der Unschuld ist eine we
sentliche Garantie auch für die Verwirk
lichung des verfassungsmäßigen Rechts des 
Beschuldigten und Angeklagten auf Vertei
digung während des gesamten Strafverfah
rens. Denn nur dann, wenn im Strafverfah
ren anerkannt wird, daß vor der rechtskräf
tigen gerichtlichen Entscheidung keine 
Schuldfeststellung getroffen wurde, kann 
das Recht auf Verteidigung verwirklicht 
werden.

3.2.4.
Gewährleistung
des Rechts auf Verteidigung
Die Gewährleistung des Rechts des Beschul
digten'und Angeklagten auf Verteidigung 
während des gesamten Strafverfahrens ist 
ein Verfassungsgrundsatz (Art. 102 'Verfas
sung, Art. 4 StGB, § 13 GVG, §§ 3 und 15 
StPO). Die Rechte, die sich aus dem Recht 
auf Verteidigung ergeben, sind in § 61 zu
sammenfassend genannt; sie sind in den 
Kapiteln über das Ermittlungsverfahren

24 „OG-Urteil vom 11. 5. 1966", Neue Justiz, 
1966/15, S. 476.

25 Entscheidungen des Obersten Gerichts der 
DDR in Strafsachen, Bd. 10, Berlin 1970, 
S. 121.

26 „OG-Urteil vom 2. 4. 1980", Neue Justiz, 
1980/6, S. 285.

27 „OG-Urteil vom 17. 4. 1975", Neue Justiz, 
1975/17, S. 517.
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